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 Veröffentlicht am 29.05.2008

Norm

KO §29 Z1

Rechtssatz

Bei der Frage der fahrlässigen Unkenntnis des Empfängers von der Unentgeltlichkeit der Verfügungen der

Gemeinschuldnerin ist darauf Bedacht zu nehmen, dass es im Geschäftsverkehr durchaus üblich ist, dass in einem

Konzern auf Anweisung eines Konzernunternehmens ein anderes oder mehrere andere Konzernunternehmen die

Verbindlichkeiten des anweisenden Konzernunternehmens begleichen.
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